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Regierungsvorlage 

VERTRAG 
zwischen der Republik österreich und dem 

Staat Israel 
zur Vereinfachung des ~echt1ichen Verkehrs 
nach dem Haager Übereinkommen vom 
1. März 1954 betreffend das Verfahren in 

bürgerlichen Rechtssachen 

Die RepUlblik österreich 
ulrid 

der Staat Israel: 

haben in ,dem Wunsch, in ,den Beziehungen zwi
schen Iden Ibeiden' Staaten die Anwendung des 
Ha,ager Übereinkommens vom 1. März 1954 be
treffend das Vef'fahren in bürgerlichen Rechts
sachen - im folgenden als übereinkommen be
zeichnet - zu erleichtern, ~oIgendes vereinbart: 

Artikel 1 

Cl) Die Igerichtlichen und arußeligeri>cht:1ichen 
Schriftstücke in Zivil- und Handelssachen, die 
zur ZusteUun!g an Personen ,auf ,dem Gebiet des 
anderen Vertra,gsstaatle,s !bestimmt si,nd', werclen 
in einer einzigen Ausferügung für ,die Republik 
Österreich im Weg ides Bundesministeriums für 
Justiz und: für den Staat Israel im Weg des 
Director .of Courts, Jef'U'salem, übersandt. 

(2) Das Empfangs1bekeantnis oder die Bestäti
gung über die Zustellung dies,er Schriftstücke 
wird für die Republik österreich im Weg des 
BundeS\ministeriums für Justiz und Hir den Staat 
Isr,ae1 im W:~g des Director .of Courts, J erusalem, 
zurücfugeseadet. 

(3), Die Schreiben Zur übermittilung der in den 
.Nbsätzen 1 und 2 genaIl!nten SchriftstüCke w,er
den in eng1ischer Sprache verfaßt oder ~it einer 
übersetzung in diese Sprache versehen. 

Artikel 2 

(1) Die R,echtshilfeersuchen in Zivil- und 
HandeIs~achen 'Und die \sie ,betreffend,en Erledi
gungsa,kten werden .für die Republik österreich 
im Weg des Bundesmmisteriums für Justiz und 
für ,den Staat Israel im Weg des Director of 
Courts, J erusalem, übersendet. 

(2) Die SchrdbeIl! zur ühermittlu'ng der 
Rechtshilfeersuchen un,d der Erledigungsakten 
wef'den in englischer Spnche vedaßt oder mit 
e~Il!er übersetzung in diese Spr,ache versehen. 

Artikel 3 

Die verei'nibarte Sprache im SiIl!n ,des Ar
tikels 10 des übereinkommens ist die, englische 
Sprache. 

Artikel 4 

Die im Artikd 3 Aibsatz 3 und im Artikel 10 
des übereinkommens 'bezeichneten übersetzun
gen können auch von einer nach dem Recht des 
ersuchenden Sta,ates hierzu befugten Person be
glaubigt sein. 

Artikel 5 

Jeder ,der Vertragsstaaten ist berechtigt, in 
Zivil- un,e\' Handelssachen Personen, die sich ;J;uf 
dem Gebiet des: anderen Vertragsstaates aufhal
ten" ,ohne Anwendung von ZwaIl!g durch seine 
,diplomatischen oder konsularischen Vertreter 
vemehmen oder ihnen durch sie gerichtliche und 
außergerichtliche Schriftstücke unmitteLbar zu
stellen zu lassen. 

Artikel 6 

(1) Für die Anwendung der Artikel 17 bis 19 
des übereinkommens werden jurisüsche PerSiQ
ne11!, die ihren Sitz in ,der Repuiblik österreich 
haben, a.1s A11!gehörige der Republik österreich, 
juristische Personen, die. im Staat Israel ink,orpo
riert -oderdol"t als Teilhaberschaften (Schuta.fujot) 
einigetragen sin1d, al~ Angehörige des Staates 
Israel behandelt. 

(2) Der .A!bsatz 1 gilt auch für Personenhan
,dehgesehlschaft(ln des österrei,chischen Rechtes 
(Offene Ha,ndelsgesdlschaft und Kommanditge
sellschaft) und ,diejenigen nicht eingetragenen 
Teilhabersch .. ften des israelis,chen Rechtes 
(Schutafujot), ,die ih1'le Haupmiedef'lassung ID 

Israel hahen. 
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Artikel 7 

(1) Die Anträge auf Vollstreckung emer 
Kostenentscheidung (Artikel 18 und 19 des 
übereinflmmmens) können Vlon den heteiJigten 
Parteien unmitte1har hei dem Z'Uständigen Ge
richt gestellt werden. 

Artikel 9 

Jeder der Vertl:1agsstaaten kann diesen Ver
tra~g Idutch an iden anderen Vertragssta;at ge
richtete schriftliche Notifikation kündigen,. Die 
Kündigung wiI"d sechs Monate nach dem Tag des 
Einlangens d~eser Notifikation wirksam. ' 

(2) Die im Artikel 19 Albsatz 2 Zahl 3 des Artikel 10 
übereinkommens vorgesehene Obers,etzunlg 
kann auch von einer nach dem Recht ,des Sta'<ltes, Die Meinungsvenchiedenheiten hinsi'clrolich der 
in dem die Bntschei'dUlllg gefällt Wloxiden ist, hier- Auslegung oder der Anwendung dieses, Vertra
zu befugten PersOn beglaUibigt wel"lden. ges, die zwi'schen den Vertngsstaaten entstehen 

. könnten, sind auf !dip1omatischem Weg zu he(3) Die ErMäruIlJg dies zuständLgen Gerichtes, 
daß &i,e Kostenentscheild1.lIl!g die Rechtskraft er-
lanlgt hat, hedart keiner Bestätigung der höchsten 
JustizverWalltuugshehörde in dem ersuchenden 
Staat nach Artikel 19 Albsatz 3 Satz 2 des über
einkommens. 

Artikel 8 

(1) Dieser Vertrag ist zu ra:tmzieren. Die 
Ratifi'kationsurkunden sind in Wien auszu-
tauschen·. ' 

(2) Dieser Vertug tritt am sechzigsten Tag 
nach dem Ta,g des Austausches der Ra:tifikations
urkunden in Kraft. 

reinligen. 

Zu Urkullid dessen haben die Bevollmächtigten 
heider Vertr~gsstaaten diesen :Vertrag unter
schrieben und mit S~ege1n versehen. 

Geschehen in Jerusa:lemam 21. Juli 1975 in 
zwei Ursch'l"iften, jede in deutscher und 
hebräischer Sprache, wobei heide ~exte in 
g,leichoer Weise authentisch sind. 

Für die Republik österreich: 

Dr. Johanna Nest.or 

Für den Staat Israel: 

Yigal Allon. 
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Erläuterungen 

I. Allgemeines 

Das v'Oriliegen..de' Zusatz~bk'Ommen zwischen 
der Republik Österreich und dem Staat Israel 
zum Haager übereinkommen vom 1. März 1954 
betreffeIlId das Verfahren in bürge14lichen Rechts
sa,chen ist in den meisten; Bestimmungen gesetz
ändernd oder gesetzesergänzend, sooaß es nach 
Art. 50 Abs. l' B-VG der Genehmigung des 
Nationalrats bedarf. Der Vertrag enthält keine 
Bestimmungen verfassungsänderiliden 'Oder ver
fassungs ergänzenden Charakters. 

Da sich die Bestimmungen des Vertrages für 
eine unmitteLbare Anwendung im, innerstaat
lichen Bereich eignen, ist ein Beschluß des Na
ti'OnaJrats nach Art. 50 Abs. 2 B-VG, wonach 
der Stacatsvertng durch Erla'ssung v'On Gesetzen 
zu erfüHen ist, nicht erfor,derlich. 

Das Haager. übereink'Ommen vom 1. März 
1954, BGBL Nr. 91/1957, betreffend das Ver
fahren in hürgerlichen Rechtssachen (im fo1gen
dien a~s übereink'Ommen bezeichnet) ist zwischen 
Österreich und Israel am 19. August 1968 in 
Kraft getreten (Kundmachung im BGBl. Nr. 286/ 
1968 in ,der Fassung ,der Kundmachung BGBl. 
Nr. 373/1968). 

Da die Rech:tsbeziehungen zwischen den beiden ' 
Staaten zunehmeilid stärker we1"den, ist es zweck
mäßig erschi,enren, ,den rechtEchen Verkehr in 
bürgedich,en Rechtssachen durch die Schließung 
eines Zusatzvertr,a;ges weiter zu e111eichtern. 
Sdlche Verträge bestehen bereits mit Belgien 
(BOBL Nr. 358/19'30 unter Bezugnahme auf das 
Haager Pr'Ozeßübereink'Ommen aus dem Jahre 
1905), der Bundesrepwblik Deutschland (BGB~. 
Nr. 27/1960), Frankreich (BGBl. Nr. 287/1967), 
Luxemburg (BGBl. Nr. 217/1975), den Nieder
landen (BGBt Nr. 267/1975), der Schweiz (BGBl. 
Nr. 354/1969) und der S'Owjetuni'On (B'GBl. 
Nr. 112/1972'). 

Nachdem Österreich den israelischen Stellen 
einen Vorentwurf zugeleitet hatte, haben am 
23. Juni 1972 in Wien VerhandiluIlJgen stattge
funden, bei ,denen ein gemeinsamer Entwurf 
aus,gearbeitet w01"den ist. Nach Bereinigun,g 
einig,er rgeringfügiger Pr'Obleme auf schriftlichem 
Weg ist der Vertra;g in Israel durch den israe\.i-

schen Generalstaatsanwalt und den Missionschef 
der österreichischen Botschaft in Tel Aviv para
phiert und a'111 21. Juli 1975 in Jerusalem unter-
zeichnet worden. -

Der Vertrager,gänzt das übereink'Ommen in 
seinen Bestimmungen über die Durchführung 
von Zustellungen, die Leistung der Rechtshilfe, 
die Befreiung v'On der Sicherheits1leistung für die 
Prozeßkosten und die V'Ollstreckung von Kosten
entscheidungen,. 

11. Besonderes 

Zum Artikel 1 

Di~ Abwicklung :des Zustellverkehrs im Weg 
der zustäIlldiJgen obersten Justizverwaltungsbe
hörden (Abs. 1 und 2) ist eine Vereinfachung 

. gegenüber dem im Art. 1 Abs. 1 des üherein
k'Ommens vongesehenen konsularischen' oder 
dipl'Omatischen Weg und dient ,der ß.eschleuni
'gwng des RechtshiMeverkehrs. Dies<er ü:bermitt
Iungsweg über die beiderseiti.gen 'Obersten 
Justizverw,altwngsbehö~den hat. sich zwischen 
Staaten mit verschiedener Amtssprache bisher 
gut bewährt. In Israel ist die für die Vermittlung 
des RechtshiMev'erkehrr mit dem Ausiland zu
ständige zentrale Justizverwakungsbehö1"de der 
Director 'Of Courts, J erusalem. 

Nach Art. 3 Abs. 1 des übereink'Ommens sind 
die zuzustellenden· Schriftstücke in zweifacher 
Ausfertigung zu ühersenden, wobei dann der 
Zustellnachweis auf einer ,der beiden Ausferti
gungen anzubringen ist (Art. 5 .Nbs. 1 des über
einkommens). Der Art. 1 Abs. 1 des Vertrages 
bringt a:uch hier eine Vereinfachung, indem er 
ausdrüddich v'Orsieht, daß die Zustellstücke nur 
in einer einz1gen· Ausf.ertigung zu üherselltden 
sind. 

Daß die übermittluIlIg-sschreiben nach Art. 1 
Abs. 3 in englisch,er Sprache verfaßt oder mit 
einer übersetzung in ,diese Sprache versehen sein 
müssen, ist besoruders für ,das Bundesministerium 
für Justiz von Vorteir~' weil die an den Dir,ector 
of Courts, }erusalem, zu. richtenden Schreiben, 
mit denen zuzustellende Schriftstücke übersandt 
werden, s,onst in hebräischer Sprache ahzufassen 
wären (Art. 1 Ahs. 1 ,des übereinkommens), was 
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in der Praxis ~chwi,eriger wäre als die Beigab-e 
von übersetzungen in englischer Sprache; man 
wird sich hier weitgehend zweisprachiger Form-
blätter bedienen. . . 

D<l!S soeben Gesagte gilt mir für die übermitt
lungs'schre~ben zwischen dem Bundesministerium 
für Justiz und dem Director of· Courts, 
J erusaJem. Für .die übersetzungen der ZusteIl
stücke ,brleihen die Bestimmungen des Üherein
kommens aufrecht, d. h. übersetzungen werden 
g,rundsät?Jlich nicht gefordert, jedoch müss'en 
Schriftstücke, denen übersetzungen nicht ange~ 
schlossen sind, nur zugestellt werden, wenn der 
Empfä,nger Zur Annahme bereit ist (Art. 3 
Abs. 2 des übereinkommens). 

Zum Artikel 2 

Für ,die Ü:bermitt'1ung der Rechtshilrfeersuchen 
gelten dieseLben Grundsätze wie für die Weiter
leitung der ZusteUstücke. 

Zum Artikel 3 

Es handelt sich hi·er um eine Vereinbarung im 
Sinn des Art. 10 des übereinkommens. Wenn 
sie nicht voru1ige, müßten die an israelische Ge
richte gerichteten Rechtshil:feersuchen mit über
setzungen in die hebräische Sprache versehen 

. werden, wa's wegen der geringen Anzahl öst,er
reichischer Gerichtsdolmetscher für ,diese Sprache 
in der Praxis zu Schwierigkeiten führen könnte. 
AHerdings müssen ,dann auch die aus Israel in 
.englischer Sprache einlangenden Ersuchschreihen 
iibt;rs,etzt werden, wasa:ber auf keine :besonderen 
Schwierigkeiten stößt. 

Zum Artikel 4 

Die Art.' 3 Abs. 3 und Art. 10 des Überein
kommens verla11Jgen die B,eg.Jaubigung der er
forderlichen üb-ersetzungen durch einen diplo
matischen oder konSUllari:s,chen Vertr.eter· des 
ersuchenden Staates oder .durch einen beeideten 
Dol:mets,cher des er.suchten Staates. In der Praxis 
des internatio11'arlen Rechtsverkehrs weIld:en die 
übersetzungen aber fast immer von den hierfür 
befugten PersoneJ:?1 des ersuchenden Staates her
gesteHt, so in österreich von den beei·deten 
Dolmetsch'ern. Im Verhältnis zwischen den 
beiden Vertngsstaaten besteht daher kein An
laß, der Bestätigung der Richtigkeit einer über
setzung durch ,diese Personen nicht die gleiche 
Wirkung zuzuerkennen wie den Beglaubigungen 
durch die in den Art. 3 Abs. 3 und Art. 10 des 
Obereinrkoommens, bezeichneten Personen. 

In dies,er ß.estimmung wird bewußt nicht von 
einem beeideten Dolmetscher des ersuchenden 
Staatesrgespr,ochen, sondern von einer "nach dem 
Recht ,des ·ersucheniden Staates hierzu befugten 
Person", um auf s,olche W,eise der Rechtslage in 
Israel, ,der die Einrichtung des beeideten 

DOllmetschers nicht bekannt ist, Rechnung. zu 
tragen. In !israel. werden die ü:bers,etzungen von 
einem "notary for fore~gn documents" be
g1aub~gt. 

, 

Zum Artikel 5 

, Nach Art. 6 Abs. 1 Z. 3 ,des ÜbereinkommenlS 
können Schrioftsrtücke auch unmittelibar durch die 
diplomatischen oder konsularis,chen Vertreter 
zugestellt wel1den, yrenn die beteiligten Staaten 
dies vereinbaren oder, bei Fehlen solcher Ver
einbarungen, wenn der Staat, auf dessen Gehi,et 
.die ZusteUung vorgenommen wer,den 50tH, nicht 
widerspricht (ein solcher Widerspruch ist al1er
dings unzulässig für Zustellungen, die von den 
diplomatischen oder konsuilarischen Vertretern 
an Angehörige des Sendestaates ohne Anwendung 
v,on Zwang vorgenommen werden soLlen). Des
gleichen sieht der Art. 15 des übereinkommens 
die Ausführung von Rechtshi:lfeersuchen durch 
diediplomatis,chen oder konsularischen Vertreter 
,des ersuchenden Staates vor, wenn die beteiligten 
Staaten dies vereiflibaren oder der Staat, auf 
dessen Gebiet das Ersuchen ausgeführt werden 
soll, nicht widerspricht. 

Bei rder v,orliegenden Bestimlimn'g handelt 
es sich als.o um eine Vereirnbarung im Sinn der 
erwähnten Art. 6 und 15 des übereinkommens . 
Sie dient der Besch1eunigung und Vereinfachung 
des Rechtshi1feverkehrs zwischen den bei~den Ver
tragsstaaten. :Qlr besond~er Vorteil liegt darin, 
,daß heiden von den Vertretungshehövden aus
zuführenden Rechtshilfeersuchen die Beigabe von 
. übersetzungen eIl:tfällt. 

Entsprechend dem Wesen der diplomatisch'en 
und konsulrarischen Tätigkeit ist da,bei freilich 
d'i'e Anwendu,ng jeglichen Zwanges ausrgeschlos
sen, was der KlarsteLlung halber in der Bestim
mung auch ausdrücklich gesagt wird. Ein Ersuchen 
um Zustellung oder Vernehmung kann von der 
Vertretungsbehörde ,daher nur dann durchge
führt werden,' wenn die betreffende Person zur 
Annahme des Zustellstücks hzw. Zur Aussage vor 
der Vertretung~behör.de bereit ist. 

Zum Artikel 6 

Der Art. 17 des über,einkommens spricht bei 
der ß.efreiung von der Sicherheitslei'Stung für die 
Prozeßkosten von Angehörigen der Vertrargs
staaten. Da dabei gleichzeiti.g auf ,den .Wohnsitz 
dieser PersolJ,en abgestellt wird, könnte die Ansicht 
v,ertreten werden, ,es seien dort nur natiii-liche 
Personen gemeint (obgleich das Schrifttum und 
,die Rechtsprechung die Bestimmung im a,llge
meinen auch auf juristische Personen und Per
sonengesellschaften ,des Handelsrechts für an
wendbar' erachten; vgl. dazu H 0 y e r - L 0 ,e w e 
in Neu man n - L ich t b I a '1:1, Komm. zur 
EO 4 798 FN 3 mit w,eiteren Nachweis,en). 

/ 
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Der Art. 6 Abs. 1 stellt diese Fra,ge nun im 
Verhältn,rs zwischen den he~den Vertr<1lgsstaaten 
klar. Es' wiI'd dabei ,dem Umstand Rechnung ge
tragen, daß 'die innerstaatlichen Rechte öster
reichs und Israels hei ,der Zuordnun'g juristischer 
Personen zu einem bestimmten Staat verschie
dene Wege gehen. Die österreichische RechtsJage 
ist von ,der als heuschenu zu bezeichnenden 
Sitztheorie gepd~gt (siehe ,dazu ausfühdich 
D 0 r a J t, Anerkennung ausländischer Gesell
schaften, JBl. 19169, 181 mit weiteren Nach
weisen), und so werden denn auch im Art. 6 
Ahs. 1 diejenigen juristischen Personen ais öster
reichische bezeichnet, die ihren Sitz in österreich 
haben (wobei hier ,der Begriff "Sitz" - darüber 
hat in den Verhandlungen übereinstimmung be
stan;den - nach österreichischem Recht. zu 
qualifizieren ist). 

AIl!ders hingegen, ist die RechtsIa.ge in Israel. 
Das israelische Recht kennt zwei Arten ju.risti
scher Personen: die Gesellschaften und die soge
nannten Teilhaberschaften (englisch "partner
ships", hebräisch "Schutafujot"). Damit eine Ge
~eUschaft a;ls israelische juristische Person gilt, 
muß sie in Israel, und zwar im sogenannten 
"Register ,of Gompanies", "inkorporiert" (eng
lisch "incorporated") sein, wobei es ein,e der 
V {lraussetzungen 'für die "lnkorporierung" ist, 
daß die GeseUs·chaft nach israelischem Recht er
rlchtet worden ist. Ob sie ihren Sitz in Israel 
hat, ist nicht entscheidend. Die zweite Gruppe 
sind, wie erwähnt, die sogenannten Teilha:ber
schaften. Sie ,gelten als israelische juristische Per
sonen, wenn sie in Israel "eingetragen" (englisch 
"regi,stered") sind. Voraussetzung ist auch hier, 
daß sie nach israelischem Recht g,egründet wor
den sind. Israelische juristische P.ersonen sind da-

her die inkorporierten GeseHschaften und die 
eingetragenen Teilhaberschaften. Dies,er Rechts
lage wind im Art. 6 A:bs. 1 Rechnung getragen. 

, Der Art. 6 Abs. 2 betrifft die Personenhandels
gesdlschaften der heiden Vertragsstaaten, die 
sdbständig vor Gericht auftreten können, ohne 
Rechtspersönlichkeit zu haben. Für den öster
reich'ischen Bereich. sind dies die Offene Handels
ges'ellschalt und die Kommanditgesellschaft, für 
den israelischen Bereich werden d.ie nie h t ein
getragenen Tei'lhaberschaften des israelischen 
Rechtes, die ihre Hauptniederlassung in Israel 
haben, genannt. 

Zum Artikel 7 

Der Abs. 1 ist eine ,der Ver,einfachung dienende 
V,ereinba,rung nach Art. 18 Abs. 3 des üherein
kommens, ,der Abs. 3 eine solche im Sinn des 
Art. 19 Ahs. 3 zweiter Satz. 

Die im Abs. 2 ,entha,ltene Regelung ist eine 
Vereinbaru11ig im Sinn des Art. 19 Abs. 2 Z. 3 
des übereinkommens; für sie g~lt diesdbe Be
grün,dun.g wie die zum Art. 4 des Vertrages ge
gebene. 

Zu den Artikeln 8 bis 10 

Diese Artikel entha.lten ,die üblichen Schluß
bestimm ungen. 

Art. 1,0 sieht vor, daß Meinungsverschieden
heiten hinsichdich ,der Auslegung -oder der An
wendung des Vertrages auf diplomatischem Weg 
zu bereinigen sind. Durch diese Bestimmung 
wird jedoch :der Verwaltung kein Recht zu einer 
.verbindlichen authentischen Interpretation des 
Vertngstextes eingeräumt. 
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